
 
 

Stiftungssatzung 
 
 
 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen 
 

Kulturstiftung für die Stadt Brühl. 
 

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 
 
(3) Sie hat ihren Sitz in 50321 Brühl. 
 
(4) Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Stiftungszweck 

 
(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur. 
 
(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung von natürli-

chen und juristischen Personen, Vereinen und Verbänden sowie Institutionen und Projek-
ten, die Aufgaben auf den Gebieten Kunst und Kultur in Brühl wahrnehmen.  

 
Der Zweck wird u. a. erreicht durch die Gewährung von Zuwendungen im Sinne einer 
Einzelunterstützung, einer Anschubfinanzierung oder einer Auslobung für Taten, die ins-
besondere kulturelles Handeln in der Stadt Brühl fördern.  

 
§ 3 

Gemeinnützigkeit 
 

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den.  

 
(3) Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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(4) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson im Sinne des § 57 

Abs. 1 S. 2 AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO tä-



tig wird. Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stiftungszwecks Zweckbetriebe unter-
halten. 

 
(5) Die Stiftung kann auch unselbständige Stiftungen als Sondervermögen treuhänderisch 

führen. Zustiftungen können, ab einer vom Vorstand zu bestimmenden Mindesthöhe, auf 
Wunsch der Stifterin oder des Stifters mit ihrem/seinem Namen verbunden und/oder für 
eine spezielle Aufgabe innerhalb des Stiftungszweckes vorgesehen werden. 

 
§ 4 

Stiftungsvermögen 
 

(1) Das Stiftungsvermögen ergibt sich aus dem Stiftungsgeschäft.  
 
(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten und 

möglichst ertragreich anzulegen. Es kann zur Werterhaltung bzw. zur Stärkung seiner Er-
tragskraft umgeschichtet werden.  

 
(3) Dem Stiftungsvermögen wachsen alle Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind (Zustif-

tungen). 
 

§ 5 
Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen 

 
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus Zu-

wendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens be-
stimmt sind. 

 
(2) Die Stiftung kann ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies 

erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten Zwecke nachhaltig erfüllen zu können und 
soweit für die Verwendung der Rücklage konkrete Ziel- und Zeitvorstellungen bestehen.  

 
(3) Im Rahmen des steuerrechtlich Zulässigen können zur Werterhaltung Teile der jährlichen 

Erträge einer freien Rücklage oder dem Stiftungsvermögen zugeführt werden. 
 
(4) Ein Rechtsanspruch Dritter auf Gewährung der jederzeit widerruflichen Förderleistungen 

aus der Stiftung besteht nicht. 
 

§ 6 
Organe der Stiftung  

 
(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 
 
(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind ehrenamtlich tätig.  
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§ 7 
Vorstand  



 
(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. 
 
(2) Der für Kultur zuständige Beigeordnete der Stadt Brühl ist geborenes Mitglied des Vor-

standes. Er ist gleichzeitig geschäftsführender Vorstand. Die weiteren beiden Mitglieder 
des Vorstandes sollen nicht der Stadtverwaltung der Stadt Brühl angehören.  

 
(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus, so bestellt der Stiftungsrat ein neu-

es Vorstandsmitglied. Die verbleibenden Vorstandmitglieder können dazu Vorschläge 
machen. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 
vier Jahre. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden. 

 
(4) Dem Vorstand sollen Personen angehören, die besondere Fachkompetenz und Erfahrung 

im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Stiftung aufweisen. Ein Mitglied soll in Fi-
nanz- und Wirtschaftsfragen sachverständig sein. Mitglieder des Stiftungsrats dürfen nicht 
zugleich dem Vorstand angehören. 

 
(5) Das Amt des Vorstandsmitgliedes endet nach Ablauf der Amtszeit. Das Vorstandsmitglied 

bleibt solange im Amt, bis ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt endet weiter durch Tod 
oder durch Niederlegung, die jederzeit zulässig ist. Vorstandsmitglieder können vom Stif-
tungsrat jederzeit aus wichtigem Grunde abberufen werden. Ihnen ist zuvor Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

 
(6) Der erste Vorstand wird durch den Stifter bestellt.  
 

§ 8 
Aufgaben des Vorstandes  

 
(1) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich in der Weise, 

dass das vorsitzende Mitglied oder das stellvertretende vorsitzende Mitglied jeweils mit 
einem weiteren Mitglied gemeinsam zur Vertretung berechtigt sind. Der Stiftungsvorstand 
ist für alle Angelegenheiten der Stiftung zuständig, soweit nicht nach dieser Satzung ein 
anderes Organ zuständig ist.  

 
(2) Aufgaben des Stiftungsvorstandes sind insbesondere: 
 - die Verwaltung des Stiftungsvermögens, 
 - die Verwendung der Stiftungsmittel, 
 - die Aufstellung eines Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichtes. 
 
(3) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse, der Erledigung seiner Aufgaben und insbesondere 

der Wahrnehmung der laufenden Geschäfte kann der Vorstand mit Zustimmung des Stif-
tungsrates einen Geschäftsführer bestellen. Er kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Sach-
verständige hinzuziehen. 
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§ 9 
Beschlussfassung des Vorstandes  



 
(1) Beschlüsse des Vorstandes werden in der Regel auf Sitzungen gefasst. Der Vorstand wird 

vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter nach Bedarf, mindestens aber viermal jähr-
lich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer 
Sitzung einberufen. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes 
dies verlangt. 

 
(2) Ein Vorstandsmitglied kann sich in der Sitzung durch ein anderes Vorstandsmitglied ver-

treten lassen. Kein Vorstandsmitglied kann mehr als ein anderes Vorstandsmitglied vertre-
ten. 

 
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens zwei 

Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Ladungs-
fehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglieder anwesend sind und niemand widerspricht. 

 
(4) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen einstimmig.  
 
(5) Mit Zustimmung aller Mitglieder kann der Stiftungsvorstand auch Beschlüsse außerhalb 

einer Sitzung fassen, z.B. im schriftlichen Umlaufverfahren. 
 
(6) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen und vom Sitzungsleiter und dem Proto-

kollanten zu unterzeichnen. Sie ist allen Mitgliedern des Vorstandes und dem Vorsitzen-
den des Stiftungsrates zur Kenntnis zu bringen. 

 
(7) Weitere Regelungen über den Geschäftsgang des Vorstandes und diejenigen Rechtsge-

schäfte, zu deren Durchführung der Vorstand der Zustimmung des Stiftungsrates bedarf, 
kann eine vom Stiftungsrat zu erlassende Geschäftsordnung enthalten. 

 
§ 10 

Stiftungsrat 
 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus dreizehn Mitgliedern. Die Mitglieder des ersten Stiftungsrates 
werden vom Stifter berufen. Die Mitglieder der nachfolgenden Stiftungsräte werden nach 
Vorgabe der in Absatz 3 nachfolgend begründeten Entsendungsrechte bestellt. 

 
(2) Die Amtszeit der Stiftungsratsmitglieder beträgt vier Jahre. Der Stiftungsrat wählt aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
(3) Dem Stiftungsrat sollen Personen angehören, die besondere Fachkompetenz und Erfah-

rung im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Stiftung aufweisen. Ein Mitglied soll in 
Finanz- und Wirtschaftsfragen sachverständig sein. 

 
 Der Rat der Stadt Brühl bestimmt fünf Mitglieder des Stiftungsrates aus seinen Reihen. 
 Darüber hinaus soll je ein Vertreter der Kreissparkasse Köln, der VR-Bank Rhein-Erft und 

der Brühler Kreditbank Mitglied im Stiftungsrat sein. 
 Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen soll einen Vertreter als Mitglied des Stif-

tungsrates benennen.  
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Die Arbeitsgemeinschaft Kultur in Brühl soll einen Vertreter als Mitglied des Stiftungsra-
tes benennen.  



 Der Rat soll einen Brühler Künstler oder eine Brühler Künstlerin als Mitglied des Stif-
tungsrates benennen. 
Geborenes Mitglied des Stiftungsrates ist der Bürgermeister der Stadt Brühl.       

 Der Rat der Stadt Brühl bestimmt darüber hinaus einen Juristen, der besondere Kenntnisse 
im Stiftungsrecht besitzt, als Mitglied des Stiftungsrates. 

  
(4) Das Amt eines Stiftungsratsmitgliedes endet nach Ablauf der Amtszeit. Das Stiftungs-

ratsmitglied bleibt solange im Amt, bis ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt endet weiter 
durch Tod und durch Niederlegung, die jederzeit zulässig ist.  

 
(5) Der Stiftungsrat kann ein Beratungsforum berufen, in dem Stifter, die sich in ganz beson-

derer Weise für die Stiftung einsetzen, oder besonders sachverständige und erfahrene Per-
sonen Zugang finden können. Das Beratungsforum kann den Stiftungsrat bei seinen Ent-
scheidungen beraten, hat jedoch kein eigenes Stimmrecht. Die Mitglieder des Beratungs-
forums werden zu den Sitzungen des Stiftungsrates ordnungsgemäß geladen und dürfen an 
diesen teilnehmen.  

 
§ 11 

Aufgaben und Beschlussfassung des Stiftungsrates 
 

(1) Der Stiftungsrat berät, unterstützt und überwacht den Vorstand im Rahmen des Stiftungs-
gesetzes und dieser Stiftungssatzung , um den Willen des Stifters so wirksam wie möglich 
zu erfüllen. Seine Aufgaben sind insbesondere: 

 - Die Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung, 
 - der Erlass von Richtlinien zur Erfüllung des Stiftungszwecks, 
 - Genehmigung des Haushaltplanes, der Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichtes, 
 - Entlastung des Vorstandes, 
 - die Wahl und Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes, 
 - die Wahl des Abschlussprüfers. 
 
(2) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann der Stiftungsrat Sachverständige hinzuziehen. 
 
(3) Der Stiftungsrat soll mindestens zweimal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung zusam-

menkommen. Eine außerordentliche Sitzung ist einzuberufen, wenn mindestens fünf Mit-
glieder oder der Vorstand dies verlangen. Die Mitglieder des Vorstandes und der ggf. be-
stellte Geschäftsführer müssen an den Sitzungen des Stiftungsrates teilnehmen. Sachver-
ständige können auf Wunsch des Stiftungsrates hinzugezogen werden. 

 
(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit 

diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen werden bei der Feststellung der Mehrheit 
nicht mitgezählt.  

 
(5) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen und vom Sitzungsleiter und dem Proto-

kollanten zu unterzeichnen. Sie ist allen Mitgliedern des Vorstandes und des Stiftungsrates 
zur Kenntnis zu bringen. 
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(6) Der Stiftungsrat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. 
 



 
§ 12 

Satzungsänderung 
 

(1) Die Organe der Stiftung können Änderungen der Satzung beschließen, wenn sie den Stif-
tungszweck nicht berühren und die ursprüngliche Gestaltung der Stiftung nicht wesentlich 
verändern oder die Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtern. 

 
(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung können nur auf gemeinsamen Sitzungen von 

Vorstand und Stiftungsrat gefasst werden. Der Änderungsbeschluss bedarf einer Mehrheit 
von jeweils drei Vierteln der Mitglieder des Vorstandes und des Stiftungsrates. 

 
(3) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung der Stiftungsauf-

sichtsbehörde. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde anzuzei-
gen. 

 
§ 13 

Zweckerweiterung, Zweckänderung, Zusammenlegung, Auflösung 
 

(1) Die Organe der Stiftung können der Stiftung einen weiteren Zweck geben, der dem ur-
sprünglichen Zweck verwandt ist und dessen dauernde und nachhaltige Verwirklichung 
ohne Gefährdung des ursprünglichen Zwecks gewährleistet erscheint, wenn das Vermögen 
oder der Ertrag der Stiftung nur teilweise für die Verwirklichung des Stiftungszwecks be-
nötigt wird. 

 
(2) Die Organe der Stiftung können die Änderungen des Stiftungszwecks, die Zusammenle-

gung mit einer anderen Stiftung oder die Auflösung der Stiftung beschließen, wenn der 
Stiftungszweck unmöglich wird oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die dauern-
de und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr möglich ist. Die Beschlüsse 
dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen. 

 
(3) Beschlüsse über Zweckerweiterung, Zweckänderung, Zusammenlegung oder Auflösung 

können nur auf gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Stiftungsrat gefasst werden. 
Der Änderungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von jeweils drei Vierteln der Mitglieder 
des Vorstandes und des Stiftungsrates. 

 
(4) Beschlüsse über Zweckerweiterung, Zweckänderung, Zusammenlegung oder Auflösung 

werden erst nach Genehmigung der Stiftungsaufsichtsbehörde wirksam. Sie sind mit einer 
Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde anzuzeigen. 

 
(5) Die Stiftung ist berechtigt, treuhänderische Stiftungen zu errichten und zu verwalten, so-

weit sie den Gemeinnützigkeitsanforderungen des § 52 II der Abgabenordnung entspre-
chen. Eine der Verwaltung der Kulturstiftung für die Stadt Brühl unterstellte treuhänderi-
sche Stiftung muss ein Anfangskapital von mindestens 50.000,-- Euro aufweisen. Im Na-
men der treuhänderischen Stiftung ist auf die Kulturstiftung der Stadt Brühl hinzuweisen. 
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§ 14 
Vermögensanfall 



 
Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder beim Wegfall der steuerbegünstig-
ten Zwecke fällt das Vermögen an 
 

die Stadt Brühl 
 

mit der Auflage, es unmittelbar und ausschließlich für selbstlos gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden, die dem Stiftungszweck möglichst nahe kommen. 
 
Die Stadt Brühl soll das kulturelle Erbe, das in der Kulturstiftung der Stadt Brühl vereinigt ist, 
bewahren.  
 

§ 15 
Stiftungsaufsicht 

 
(1) Die Stiftung unterliegt der staatlichen Aufsicht nach Maßgabe des jeweils im Lande Nord-

rhein-Westfalen geltenden Stiftungsrechts. 
 
(2) Stiftungsaufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident in Köln. 
 
(3) Die Stiftungsaufsichtsbehörde ist auf Wunsch jederzeit über die Angelegenheit der Stif-

tung zu unterrichten. 
Mitteilungen über Änderungen in der Zusammensetzung der Stiftungsorgane sowie Haus-
haltsplan, Jahresrechnung und Tätigkeitsbericht sind unaufgefordert vorzulegen. 

 
§ 16 

Inkrafttreten 
 

Diese Stiftungssatzung tritt mit dem Tage der Zustellung der Anerkennungsurkunde in Kraft. 


